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Beschlussempfehlung
des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)

– Sammelübersicht 311 zu Petitionen –

Der Bundestag wolle beschließen,

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschlussempfehlungen
des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen.

Berlin, den 14. November 2007

Der Petitionsausschuss

Kersten Naumann
Vorsitzende
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S a m m e l ü b e r s i c h t  311 

 

 

über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 

 

 

– Beschlüsse vom 14. November 2007 (Protokoll Nr. 16/47) – 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 1 

 

1. Die Petition 

 a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Justiz – als Material zu überweisen, 

 b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, 

 soweit der Schuldner künftig gleich zu Beginn des Verfahrens seine Vermögensverhältnisse 

 offen legen muss, Daten des Schuldners bei Meldeämtern und anderen Stellen durch den 

 Gerichtsvollzieher abrufbar gemacht und zentrale Vollstreckungsgerichte eingeführt werden 

 sollen, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 

 

 

Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 

Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe Zuständige 

oberste 

Bundes-

behörde 

1 Pet 4-16-07-310- 

022172 

39646 Oebisfelde Zivilverfahren  BMJ 

 

 

 

Beschlussempfehlung 2 

 

Das Petitionsverfahren abzuschließen 

– weil dem Anliegen teilweise entsprochen worden ist – 

 

 

Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 

Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe Zuständige 

oberste 

Bundes-

behörde 

2 Pet 1-15-06-200- 

038501 

63452 Hanau Behörden und Verwaltungsverfahren  BMI 
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Beschlussempfehlung 3 

 

Das Petitionsverfahren abzuschließen 

– weil dem Anliegen überwiegend nicht entsprochen werden konnte – 

 

 

Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 

Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe Zuständige 

oberste 

Bundes-

behörde 

3 Pet 2-16-08-6110- 

011634 

82194 Gröbenzell Einkommensteuer  BMF 
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